
 

chen Berichterstattung war. Schließlich ist den im Zuge der
vorgerichtlichen Auseinandersetzung ergangenen Schrei-
ben der Beklagten ein mit der Domain�berlassung ver-
kn�pftes, nur wenig verhohlenes Erwerbsinteresse der Be-
klagten zu entnehmen, welches mit ihrer angeblich ideellen
Zielsetzung der Domainnutzung sowie dem mit der Regis-
trierung verbundenen Kostenaufwand (vgl. Schreiben der
Beklagten v. 6. 7. 2008: „Es sollte bekannt sein, dass das Re-
servieren von Domainnamen mit nur minimalen Kosten
(z. B. im ersten Jahr f�r 1 EURO) mçglich ist“) bei verst�n-
diger Betrachtung nicht zu vereinbaren ist.

Im Rahmen der W�rdigung der vorgenannten Umst�nde
kommt der – von der Beklagten verneinten – Frage, ob die
Beklagte von besagtem Artikel in den „U.er Nachrichten“
Kenntnis hatte, keine entscheidende Bedeutung zu. Denn
der Senat kommt bei seiner nach § 286 ZPO vorzuneh-
menden Gesamtbewertung zu dem Ergebnis, dass bei le-
bensnaher Betrachtung der von der Beklagten vorgegebe-
nen Nutzungszwecke, ihres sp�teren Verhaltens im Rah-
men der gef�hrten Verhandlungen und des Umstands, dass
die Neugr�ndung der Stadtwerke nicht etwa ein Geheim-
projekt, sondern bereits vor der Registrierung des streitge-
genst�ndlichen Domainnamens Gegenstand der çrtlichen
Presseberichterstattung waren, die Beklagte die Registrie-
rung nicht aus ideellen Gr�nden, sondern in Kenntnis des
Gr�ndungsprojekts mit dem Ziel vorgenommen hat, der
Kl�gerin sp�ter die Domain zum Kauf anzubieten.

2. Die Kl�gerin hat ferner Anspruch auf die begehrte Fest-
stellung der Schadensersatzpflicht der Beklagten wegen
schuldhafter Verletzung des als sonstiges Recht im Sinne
des § 823 BGB gesch�tzten Namensrechts. . . .

Admin-C haftet nicht f�r Registrierung
oder Inhalt einer Domain
OLG Stuttgart, Urteil vom 24. 9. 2009 – 2 U 16/09 (nicht
rechtskr�ftig)
Vorinstanz: LG Stuttgart, 27. 1. 2009 – 41 O 127/08 KfH

§§ 823, 1004 BGB; §§ 14, 15 MarkenG

Der Beklagte haftet als Admin-C nicht f�r die durch
die außergerichtliche T�tigkeit der jetzigen Prozessbe-
vollm�chtigten der Kl�gerin ihm gegen�ber entstande-
nen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Er ist we-
der als T�ter oder Teilnehmer noch als Stçrer f�r
durch Registrierung oder Inhalt der Domain bewirkte
Rechtsverletzungen verantwortlich. (Leitsatz der Re-
daktion)

Sachverhalt

Die Kl�gerin macht gegen die Beklagte vorgerichtliche
Anwaltskosten nebst Zinsen geltend. Die Kl�gerin betreibt
unter der Bezeichnung „X Haar-Kosmetik“ einen Ver-
sandhandel und einen Online-Shop insbesondere f�r Haar-
kosmetik und Frisçrbedarf. Sie ist Inhaberin einer Wort-/
Bildmarke „.. . Haar-Kosmetik“ und der Domain „www...
-haarkosmetik.de“. Der Beklagte erkl�rte sich gegen�ber
einer Firma „G Ltd.“ mit Sitz in Großbritannien generell
bereit, f�r von dieser zu registrierende de-Domains als
sog. „administrativer Ansprechpartner“ (Admin-C) zu
fungieren. In der Folge wurde f�r die „G Ltd.“ eine Do-

main „www...-haarkosmetik.de“ registriert und dabei der
Beklagte als Admin-C eingetragen. Unter der Domain
wurden sog. „sponsored links“ zu Online-Shops von Kon-
kurrenten der Kl�gern angeboten. Die Kl�gerin verlangte
mit Anwaltsschreiben sowohl vom Beklagten als auch der
„G Ltd.“ die Lçschung dieser Domain, die anschließend
auch erfolgte. Zur Erstattung der nach Behauptung der
Kl�gerin ihr hierdurch angefallenen Rechtsanwaltskosten
war der Beklagte nicht bereit. Das LG hat der Klage statt-
gegeben. Gegen dieses Urteil wendet sich der Beklagte
mit seiner Berufung.

Aus den Gr�nden

II. Die zul�ssige, insbesondere form- und fristgerecht ein-
gelegte Berufung ist begr�ndet. Der Beklagte haftet nicht
f�r die durch die außergerichtliche T�tigkeit der jetzigen
Prozessbevollm�chtigten der Kl�gerin ihm gegen�ber ent-
standenen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten. Er ist
nach dem zugrunde zu legenden Sachverhalt weder als T�-
ter oder Teilnehmer noch als Stçrer f�r durch Registrie-
rung oder Inhalt der Domain „www...-haarkosmetik.de“
bewirkten Rechtsverletzungen (Marken-, Unternehmens-
kennzeichen- oder Namensrechtsverletzung) verantwort-
lich. Ein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten be-
steht aufgrund dessen weder aus Gesch�ftsf�hrung ohne
Auftrag (§§ 683, 677, 670 BGB) noch unter dem Gesichts-
punkt des Schadensersatzes (§§ 14 Abs. 6, 15 Abs. 5 Mar-
kenG, § 823 Abs. 1 BGB).

1. a) Das LG hat in dem angefochtenen Urteil festgestellt,
dass die Benutzung der Domain „www...-haarkosmetik.de“
durch Bereithaltung von Links zu anderen Online-Shops
im Bereich Haarkosmetik und Frisçrbedarf eine Verlet-
zung von Unternehmenskennzeichen und Marke der Kl�-
gerin darstellte, nachdem Branchenidentit�t und damit
Verwechslungsgefahr gegeben sei.

aa) Hiergegen f�hrt die Berufung keine konkreten Angrif-
fe. . . .

b) Schließlich hat sich der Kl�ger .. . darauf berufen, es lie-
ge ein Fall von „Domaingrabbing“ vor .. .

bb) Die Behauptung des „Domaingrabbing“ ist aber be-
reits nicht schl�ssig vorgetragen: Zum einen begr�ndet die
Kl�gerin diese damit, die „G Ltd.“ betreibe Domainhandel
.. . Das gen�gt nach der oben wiedergegebenen Definition
schon nicht f�r den Vorwurf des „Domaingrabbing“, zu-
mal Domainhandel ein legitimer Gesch�ftsgegenstand ist
und auch die Registrierung einer Vielzahl von Domains,
um sie potentiellen Interessenten zum Kauf oder zur Nut-
zung anzubieten, unbedenklich, ja durch Art. 12 und 14
des Grundgesetzes gesch�tzt ist (BGH [K&R 2009,
473 ff. =] GRUR 2009, 685 Tz. 45 ff. – ahd.de). Ferner hat
die G Ltd. im vorliegenden Fall auch und gerade nach dem
Vortrag der Kl�gerin ihr nicht etwa einen Kauf oder eine
Lizenzierung der Domain „www...-haarkosmetik.de“ an-
geboten, sondern diese in (marken- und unternehmens-
kennzeichenverletzender Weise) durch Verlinkung ge-
nutzt und auf Abmahnung hin gelçscht (und nicht etwa
„Lçsegeld“ gefordert). . . .

2. F�r die in der Verlinkung auf die in der Klageschrift ge-
schilderten Inhalte liegende Marken- und Unternehmens-
kennzeichenverletzung sowie die in Betracht kommende
Namensrechtsverletzung durch die Registrierung der Do-
main (s. o. 1. a)) war der Beklagte zum Zeitpunkt seiner au-
ßergerichtlichen Inanspruchnahme durch den Kl�ger weder
als T�ter oder Teilnehmer noch als Stçrer verantwortlich
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mit der Folge, dass Anspr�che auf Erstattung der der Kl�-
gerin durch seine vorgerichtliche Inanspruchnahme er-
wachsenden Kosten weder unter dem Gesichtspunkt des
Aufwendungsersatzes aus Gesch�ftsf�hrung ohne Auftrag
noch dem des Schadensersatzes in Betracht kommen.

a) Eine Verantwortlichkeit des Beklagten als Mitt�ter
(§ 830 Abs. 1 S. 1 BGB) oder Teilnehmer (Gehilfe; § 830
Abs. 1 S. 2 BGB) kann vorliegend nicht angenommen
werden.

aa) Auf die vom LG allein thematisierte Haftung des Be-
klagten als Stçrer k�me es gar nicht an, wenn er ohnehin
als T�ter oder Teilnehmer haftete. Voraussetzung hierf�r
w�re, dass der Beklagte hinsichtlich der oben unter 1. a)
und b) beschriebenen Rechtsverletzungen zumindest be-
dingt vors�tzlich gehandelt hat, was das Bewusstsein der
Rechtswidrigkeit einschließt (BGH [K&R 2004, 486 ff. =]
GRUR 2004, 860, 863 f. – Internet-Versteigerung I; BGH
[K&R 2007, 387 ff. =] GRUR 2007, 708 Tz. 31 – Internet-
Versteigerung II; Bettinger, a. a. O., DE 945).

bb) Dies hat das LG nicht festgestellt und wird von der
Kl�gerin auch nicht ausdr�cklich behauptet.

(1) In erster Instanz hat sie lediglich ausgef�hrt, die vom
Beklagten .. . behaupteten Pr�fungen zeigten, dass er mit
Rechtsverletzungen rechnete, solche schon vorgekommen
und von ihm in Kauf genommen worden seien .. . Das
kçnnte man als Behauptung bedingten Vorsatzes verste-
hen, nur befasst sich die Kl�gerin im �brigen in der Re-
plik .. . allein mit der Stçrerhaftung.

Dann l�ge aber ausreichender Vortrag f�r eine Teilnahme
schon deshalb nicht vor, weil der Teilnehmervorsatz sich
auf eine konkret drohende Haupttat beziehen muss (BGH
[K&R 2007, 387 ff. =] GRUR 2007, 708 Tz. 32 – Internet-
Versteigerung II), aber nicht vorgetragen ist, f�r welche
Rechtsverletzung wann – schon bei Registrierung? – das
Bewusstsein der Rechtswidrigkeit vorlag; und jedenfalls
hat die Kl�gerin f�r diese Behauptung nicht einmal Beweis
angetreten. Dies w�re aber erforderlich gewesen, weil der
Beklagte bestritten hat, vor der Abmahnung der Kl�gerin
von der Kennzeichenverletzung Kenntnis gehabt zu haben.

Soweit die Kl�gerin – wenn auch in anderem Zusammen-
hang, n�mlich der Stçrerhaftung – darauf hinweist, es ha-
be sich um eine offensichtliche Kennzeichenverletzung
gehandelt, verkennt sie, dass in der Registrierung der
Domain – und nur hierf�r bençtigte die G Ltd. auch nach
Vortrag der Kl�gerin den Beklagten – noch gar keine Ver-
letzung der Kennzeichenrechte der Kl�gerin liegen konnte
(s. o. 1. a)). Notwendig – aber auch ausreichend, weil sich
der vorbeugende Unterlassungsanspruch auch gegen den
Teilnehmer einer drohenden Verletzungshandlung richten
kann (BGH [K&R 2007, 387 ff. =] GRUR 2007, 708
Tz. 30) – w�re Vortrag und Beweis des Umstands gewe-
sen, dass zum einen die G Ltd. beabsichtigte, die Domain
kennzeichenverletzend einzusetzen und zum anderen der
Beklagte dies wusste. Daran fehlt es. Die Behauptung ei-
ner Kenntnis des Beklagten von der Verletzung ihrer Na-
mensrechte kann dem Vortrag der Kl�gerin ebenfalls nicht
entnommen werden. Zu bedenken ist auch, dass der von
der Kl�gerin angef�hrte Umstand, der Beklagte habe sich
der G Ltd. f�r eine Vielzahl von Domains zur Verf�gung
gestellt, per se nicht f�r, sondern gegen einen (bedingten)
Vorsatz spricht (Bettinger, a. a. O., DE 945), zumal wenn
die Registrierung aufgrund automatisierter Eintragung er-
folgte, was der Beklagte behauptet. F�r das Gegenteil hat
die Kl�gerin keinen Beweis angeboten.

(2) In zweiter Instanz hat sie bis einschließlich der m�ndli-
chen Verhandlung vor dem Senat zu einer Haftung als T�-
ter oder Teilnehmer nichts vorgetragen. Auch in dem nach-
gelassenen Schriftsatz vom 2. 9. 2009 behauptet sie keine
Haftung als T�ter oder Teilnehmer, sondern thematisiert al-
lein die Pr�fungspflichten des Admin-C im Allgemeinen
und des Beklagten im Besonderen, begr�ndet also die Ver-
antwortlichkeit des Beklagten mit der Stçrerhaftung.

b) Auch die Voraussetzungen einer Stçrerhaftung des Be-
klagten lassen sich nicht feststellen.

aa) F�r die Verletzung absoluter Rechte hat der BGH in der
Entscheidung „Internet-Versteigerung I“ ([K&R 2004,
486 ff. =] GRUR 2004, 860, 864) klargestellt, dass die Stç-
rerhaftung entsprechend § 1004 BGB bei Verletzung abso-
luter Rechte weiter anwendbar ist (dort f�r das Markenrecht,
f�r das Namensrecht BGH GRUR 2006, 957 Tz. 16 – Stadt
Geldern) und gleichzeitig klargestellt, dass diese

• einen willentlichen und ad�quat-kausalen Beitrag (Mit-
wirkung) zur Verletzung eines Rechtsguts voraussetzt;

• wobei die Unterst�tzung oder Ausnutzung der Hand-
lung eines eigenverantwortlichen Dritten, sofern die
rechtliche Mçglichkeit zur Verhinderung bestand
(BGH [K&R 2001, 588 ff. =] GRUR 2004, 1038,
1039 – ambiente.de), gen�gt und

• der Betreffende ihm obliegende Pr�fungspflichten ver-
letzt haben muss.

Wie weit diese Pr�fungspflichten reichen, ist unter Be-
r�cksichtigung der Funktion und Aufgabenstellung des als
Stçrer in Anspruch genommenen und im Blick auf die Ei-
genverantwortung handelnden Dritten zu beurteilen (BGH
GRUR 2004, 1038, 1039 m. w. N.). Entscheidend f�r den
Umfang der Pr�fungspflichten ist die Zumutbarkeit f�r
den in Anspruch Genommenen (BGH [K&R 2004,
486 ff. =] GRUR 2004, 860, 864).

bb) In Literatur und Rechtsprechung ist umstritten, ob sich
aus der Anwendung dieser Grunds�tze eine Stçrerhaftung
des Admin-C ergibt und wenn ja, ob diese beschr�nkt ist
auf

– Rechtsverletzungen, die bereits durch die Domainre-
gistrierung geschehen / in dieser liegen (unabh�ngig
von den Inhalten der unter dieser erscheinenden / ver-
linkten Webseiten);

– oder auch solche umfasst, die erst durch den Inhalt der
unter der Domain abrufbaren Inhalte begangen werden;

– wobei bei Letzteren noch danach differenziert wird, ob
der Inhalt per se oder nur in einzelnen Beziehungen
(Werbeaussagen) rechtsverletzend ist.

Uneinheitlich beantwortet wird schließlich, ob die Pr�-
fungspflichten erst einsetzen, wenn der Admin-C abge-
mahnt bzw. sonst auf einen Rechtsverstoß aufmerksam
gemacht wird oder auch zuvor sog. proaktive Pr�fungs-
pflichten bestehen.

In diesem Zusammenhang stellt sich insbesondere die Fra-
ge, ob und inwieweit die vom BGH zur Stçrerhaftung der
DENIC entwickelten Grunds�tze (v. a. BGH [K&R 2001,
588 ff. =] GRUR 2001, 1038, 1039 ff. – ambiente.de) auf
den Admin-C �bertragen werden kçnnen – vgl. zum Streit-
stand etwa OLG Kçln, NJW-RR 2009, 27, 28; Hoeren/
Eustergerling, MMR 2006, 132, 133 ff.; Bettinger, a. a. O.,
DE 934 ff.; Wimmers/Schulz, CR 2006, 754, 756 ff.).

cc) Die Beantwortung der Frage, ob und welche Pr�fungs-
pflichten den Admin-C bez�glich Rechtsverletzungen
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durch die Domainregistrierung oder bez�glich �ber die
Domain erreichbaren Inhalte treffen, ist vorliegend nicht
deshalb entbehrlich, weil – wie der Beklagte irrig meint –
eine Stçrerhaftung schon mangels eines willentlichen,
ad�quat kausalen Beitrags f�r die Rechtsverletzung (nach-
folgend (1)) oder mangels rechtlicher Mçglichkeit der Stç-
rungsbeseitigung (nachfolgend (2)) ausscheidet.

(1) Der Beklagte hat sowohl hinsichtlich einer in der Do-
mainregistrierung liegenden Namensrechtsverletzung als
auch hinsichtlich der in den Inhalten der �ber die Domain
aufrufbaren bzw. verlinkten Webseiten liegenden Kenn-
zeichenrechtsverletzungen dadurch, dass er sich gegen-
�ber der Domaininhaberin vorab als Admin-C zur Verf�-
gung gestellt hat, einen ad�quat kausalen Beitrag geleistet.

(a) Unstreitig und vom Beklagten sogar selbst vorgetragen,
hat die sp�tere Domaininhaberin beim Beklagten angefragt,
ob sie diesen (generell) als Admin-C bei der Registrierung
von .de-Domains benennen d�rfe, was er bejaht hat; da-
raufhin ist er auch benannt worden.

(b) Damit hat er nach dem tats�chlichen Geschehensab-
lauf einen kausalen Beitrag f�r die sp�teren Namens-/Zei-
chenrechtsverletzungen geschaffen, denn unstreitig darf
nach den Bestimmungen der DENIC ein ausl�ndischer
Antragsteller eine Domain nur registrieren lassen, wenn er
eine inl�ndische nat�rliche Person als Admin-C benennt.

(c) Der Einwand des Beklagten, in der Praxis kçnnten .. .
ohne weiteres .de-Domains registriert werden, ohne dieses
Erfordernis inhaltlich einzuhalten (wie die Registrierung
unter Angabe ausl�ndischer Personen als Admin-C oder
von Fantasie- bzw. ersichtlich unsinnigen Namen zeige),
ist unerheblich, denn die Anfrage der G Ltd. beim Beklag-
ten bzw. die zwischen beiden getroffene Abrede – unab-
h�ngig davon, wie diese rechtlich zu qualifizieren ist –
zeigen ja, dass sich die G Ltd. an die DENIC-Bestimmun-
gen halten wollte.

(d) Unerheblich ist auch der Vortrag, anstelle des Beklag-
ten h�tte auch eine andere Person die Aufgabe als Ad-
min-C �bernehmen kçnnen. Das ist selbstverst�ndlich so,
�ndert aber nichts am Vorliegen eines ad�quat-kausalen
Beitrags (so auch OLG Koblenz, Urt. v. 23. 4. 2009,
6 U 730/08, verçffentlicht etwa in MMR 2009, 549 und in
„Juris“ – dort Rn. 29). Die Argumentation des Beklagten
l�uft in diesem Zusammenhang darauf hinaus, dass er als
Stçrer austauschbar gewesen w�re, was zwar richtig, aber
auch unerheblich ist. Es ist f�r die Kausalit�t nicht erfor-
derlich, dass nur und gerade der dann t�tig gewordene Stç-
rer diesen Beitrag leisten konnte.

Auch nach der Rechtsprechung des BGH ist es f�r die Stç-
rerhaftung des Mitstçrers unerheblich, ob der Hauptstçrer
einen anderen Weg finden kçnnte, um die rechtsverletzen-
de Handlung vorzunehmen (BGH GRUR 1976, 256,
258 f. – Rechenscheibe); es reicht, wenn der Hauptstçrer
die beanstandete Handlung ohne den Mitstçrer nicht in der
konkreten Form h�tte begehen kçnnen.

(e) Ebenso wenig entf�llt der ad�quat-kausale Beitrag des
Beklagten, weil es sich bei der Benennung als Admin-C
um die Erteilung einer Außenvollmacht nach § 167 Abs. 1
2. Alt. BGB handle, diese ohne Mitwirkung des Bevoll-
m�chtigten erteilt werden kçnne und vorliegend die Voll-
machtserteilung in Bezug auf die streitgegenst�ndliche
Domain nach § 134 nichtig gewesen sei.

(aa) Was die Einstufung als Außenvollmacht und ihre
Wirksamkeit unabh�ngig von einer Mitwirkung des Be-
vollm�chtigten angeht, ist dem Beklagten allerdings im

dogmatischen Ausgangspunkt zuzustimmen (vgl. BGH
NJW-RR 2007 Tz. 18; M�nchener Kommentar zum
BGB – Schramm, 4. Aufl., § 167 Rn. 4). Die G Ltd. h�tte
also den Beklagten auch ohne sein Wissen und seine Mit-
wirkung zum Admin-C der streitgegenst�ndlichen oder ei-
ner anderen Domain benennen kçnnen. Bloß: der Um-
stand, dass sie vorab beim Beklagten generell anfragte, ob
sie ihn benennen d�rfe, zeigt doch, dass sie ihn nicht ge-
gen seinen Willen benennen wollte. M. a. W.: ohne seine
Mitwirkung w�ren die Rechtsverletzungen nicht in der
konkreten Form, d. h. mit ihm als Admin-C abgelaufen.
Zugunsten des Bekl. kann durchaus unterstellt werden,
dass die G Ltd. bei einer Verweigerung des Bekl. einen
anderen Admin-C gefunden h�tte, bloß �ndert dies nach
dem o. G. als hypothetische Betrachtung, die letztlich zu
Unrecht fordert, gerade der als Admin-C Benannte m�sse
f�r die Registrierung unentbehrlich sein, nichts am Vorlie-
gen eines ad�quat-kausalen Beitrags.

(bb) Nichts anderes gilt f�r die Frage der Wirksamkeit der
Vollmacht – abgesehen davon, dass die Unwirksamkeit
durchaus fraglich ist, weil ja gar nicht feststeht, dass die
G Ltd. von vornherein die Domain f�r rechtsverletzende
Inhalte nutzen wollte.

(2) Die rechtliche Mçglichkeit der Stçrungsbeseitigung ist
ebenfalls zu bejahen, soweit es um die Verletzung von
Rechten durch die Registrierung der Domain als solche
geht, vorliegend also hinsichtlich der Namensrechtsverlet-
zung, allerdings nicht f�r Rechtsverletzungen durch den
Inhalt (hier: die Kennzeichenrechtsverletzungen):

(a) Nach den Richtlinien der DENIC ist der Admin-C be-
rechtigt, s�mtliche die Domain betreffenden Angelegenhei-
ten verbindlich zu entscheiden, d. h. er kann auch den Do-
mainvertrag k�ndigen, und zwar jederzeit (§ 7 Abs. 1 S. 2
der Domainbedingungen) mit der Folge der Lçschung der
Domain. Eine bereits in der Registrierung der Domain lie-
gende Rechtsverletzung w�re damit beseitigt.

(b) Was eine erst durch den Inhalt der Domain bewirkte
Rechtsverletzung angeht, so kann der Admin-C zwar den
Domainvertrag k�ndigen bzw. die Domain vollst�ndig lç-
schen lassen, er hat aber aufgrund der Stellung als Ad-
min-C keinen Einfluss auf den Inhalt der aufrufbaren
Webseiten / Verlinkungen (KG MMR 2006, 392, 393;
Stadler, CR 2004, 521, 526).

Allerdings w�re durch eine ihm – nach dem oben Gesag-
ten mçgliche – Lçschung der Domain auch der rechtsver-
letzende Inhalt beseitigt, doch l�sst sich auf diesem Wege
die rechtliche Mçglichkeit der Stçrungsbeseitigung nicht
begr�nden, da die Stçrerhaftung des Admin-C nicht weiter
gehen kann als diejenige des Domaininhabers (so in der
Sache auch KG, ebenda und Stadler, ebenda). Gegen den
Domaininhaber w�re aber nur ein Anspruch auf Unterlas-
sung und Beseitigung hinsichtlich der rechtswidrigen In-
halte / Verlinkungen, nicht aber auf Lçschung der Domain
selbst gegeben.

Soweit Bettinger (a. a. O., DE 962 mit Fn. 1276) die recht-
liche Mçglichkeit der Stçrungsbeseitigung bejaht, es aber
ausreichen l�sst, wenn der Admin-C durch Erkl�rung ge-
gen�ber der DENIC rechtsgesch�ftlich seine Stellung als
solcher beendet, ist dies unbehelflich, denn wie er gleich-
zeitig einr�umt, �ndert sich hierdurch gar nichts, weil die
DENIC – �hnlich wie beim Prozessbevollm�chtigten im
Anwaltsprozess (§ 87 Abs. 1 2. Halbsatz ZPO) – die Be-
stellung des alten Admin-C bis zur Bestellung eines neuen
als nach wie vor wirksam behandelt (a. a. O. DE 962 und
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DE 928). Damit kann vorliegend eine Haftung f�r die Ab-
mahnkosten nicht auf die Kennzeichenverletzungen ge-
st�tzt werden, denn diese ergaben sich erst aus dem Inhalt
der verlinkten Seiten.

dd) Entscheidend f�r die Stçrerhaftung des Beklagten
(hinsichtlich einer Namensverletzung) ist danach, ob und
welche Pr�fungspflichten den Admin-C treffen.

(1) Dabei kommt es vorliegend, da eine Kenntnis des Be-
klagten von der Rechtsverletzung jedenfalls nicht bewie-
sen ist, auf die Frage nach den Voraussetzungen f�r erst
nach Kenntniserlangung / Abmahnung begangenen
Rechtsverletzungen gar nicht an, sondern allein auf die der
„proaktiven“ Pr�fungspflichten. F�r diese kommt – wie
allgemein – nach den o. g. vom BGH aufgestellten Grund-
s�tzen zum einen der Aufgabe und Funktion des als Stçrer
in Anspruch genommenen und zum anderen der Eigenver-
antwortung des unmittelbaren Verletzers (Hauptstçrers)
maßgebliche Bedeutung zu.

(a) In �bereinstimmung mit den Oberlandesgerichten Kçln
(NJW-RR 2007, 27, 29), D�sseldorf (Urt. v. 3. 2. 2009,
I-20 U 1/08, verçffentlicht etwa in „Juris“ und in MMR
2009, 336) und M�nchen (Urt. v. 30. 7. 2009, 6 U 3008/08,
unter II. 3. der Gr�nde .. .) sowie dem KG (MMR 2006,
392, 393) ist zu ber�cksichtigen, dass „Aufgabe und Funk-
tion“ des Admin-C „verwaltungstechnische Notwendig-
keiten“ (so OLG Kçln, a. a. O., 29) – genauer gesagt:
Erleichterungen – im Interesse der DENIC sind; dies gilt
im Fall ausl�ndischer Domaininhaber auch f�r die Zustel-
lungsvollmacht (OLG Kçln a. a. O.). Der Admin-C ist An-
sprechpartner der Registrierungsstelle (der DENIC) und
hat seine Aufgaben dieser gegen�ber wahrzunehmen (KG,
a. a. O., 392); sein Pflichtenkreis bezieht sich ausschließ-
lich auf das Vertragsverh�ltnis DENIC – Domaininhaber
(OLG D�sseldorf, a. a. O., Rn. 21 in Juris; OLG M�nchen,
a. a. O., Urteilsumdruck S. 11).

Allerdings spricht die .. . wiedergegebene Antwort der
DENIC auf die Frage zum Admin-C im Rahmen der
„FAQs f�r Domainanmelder“ daf�r, dass jedenfalls bei
ausl�ndischen Domaininhabern dessen Bestellung auch
im Interesse von Anspruchstellern erfolgt, denn danach
sollen diese infolge der Zustellungsvollmacht des Ad-
min-C nicht zu einer Auslandszustellung gezwungen sein.
Doch zeigen auch diese Ausf�hrungen, dass das Institut
des Admin-C nach dem Willen der DENIC eine Rechts-
verfolgung gegen den Domaininhaber erleichtern soll,
nicht aber ist damit die (zus�tzliche) Haftung des Ad-
min-C bezweckt. Nicht einleuchtend ist es deshalb, wenn
Bettinger (a. a. O., DE 928) einerseits der – auch vom Be-
klagten vertretenen – Ansicht zustimmt, die Bestellung
des Admin-C diene �hnlich wie die Bestellung des In-
landsvertreters einer angemeldeten und eingetragenen
Marke gem. § 96 MarkenG dazu, dass zur Erleichterung
des Rechtsverkehrs zwischen DENIC, Gerichten und dem
ausl�ndischen Domaininhaber im Inland Zustellungen
vorgenommen werden kçnnen, er andererseits hieraus f�r
die Bestimmung der (Zumutbarkeits-) Grenzen der Pr�-
fungspflicht des Admin-C aber keine Folgerungen zieht.

(b) Daraus folgt zwar nicht ohne weiteres, dass eine Stç-
rungshaftung gegen�ber Dritten entf�llt, denn schließlich
haben z. B. Angestellte oder freie Mitarbeiter eines Unter-
nehmens aufgrund ihres Vertragsverh�ltnisses erst einmal
einen (vertraglichen) Pflichtenkreis nur gegen�ber ihrem
Arbeitgeber oder Beauftragten, was ihre Stçrereigenschaft
selbstverst�ndlich aber nicht per se ausschließt (insoweit
richtig Hoeren/Eustergerling, a. a. O. 135: weder das Han-
deln als Vertreter noch im Auftrag schließt die Stçrerhaf-

tung aus) – weshalb der Auffassung des OLG M�nchen
(a. a. O., Urteilsumdruck S. 12), aufgrund der Wertung des
§ 311 Abs. 3 S. 2 BGB komme eine Stçrerhaftung des Ad-
min-C nicht in Betracht, nicht gefolgt werden kann –, den-
noch ist dieser Umstand bei der Frage, welche Pr�fungs-
pflichten dem Admin-C zuzumuten sind, aufgrund des
Kriteriums „Funktion und Aufgabenstellung des als Stçrer
in Anspruch Genommenen“ maßgeblich zu ber�cksichti-
gen.

(c) Auch das weitere Kriterium „Eigenverantwortung des
unmittelbaren Verletzers“ spricht gegen die Annahme der
Zumutbarkeit weitergehender Pr�fungspflichten, denn ge-
rade bei der Domain-Registrierung hat der BGH betont
([K&R 2001, 588 ff. =] GRUR 2004, 1038, 1040 – am-
biente.de), dass die Pr�fung der rechtlichen Zul�ssigkeit
einer bestimmten Domain-Bezeichnung „grunds�tzlich
zun�chst allein“ in den Verantwortungsbereich des Do-
main-Inhabers f�llt, auch wenn hieraus nicht folgt (entge-
gen OLG M�nchen, a. a. O., . . .), dass gar keine Pr�fungs-
pflichten des Admin-C bestehen und eine Haftung auch
bei Kenntnis des Admin-C entf�llt (so aber OLG D�ssel-
dorf, a. a. O., Rn. 22 in „Juris“).

(d) Soweit daraus gefolgert wird, die – sehr eingeschr�nk-
ten – Pr�fungspflichten der DENIC auf den Admin-C zu
�bertragen (etwa Wimmers/Schulz, CR 2006, 754, 763),
erscheint dies zu großz�gig, da der BGH die Beschr�nkung
der Haftung auf F�lle, in welcher der DENIC-Sachbearbei-
ter „ohne weitere Nachforschungen zweifelsfrei feststellen
kann, dass ein registrierter Domain-Name Rechte Dritter
verletzt“ – was gegeben sei, wenn ein rechtskr�ftiger Titel
vorliege oder sich die Kennzeichenverletzung sonst auf-
dr�nge (BGH [K&R 2001, 588 ff. =] GRUR 2001, 1038,
1041 – ambiente.de; BGH [K&R 2004, 339 ff. =] NJW
2004, 1793 – kurt-biedenkopf.de) – auch mit der Erw�gung
rechtfertigt, die DENIC nehme ihre Aufgabe ohne Verfol-
gung eigener Zwecke oder in Gewinnerzielungsabsicht im
Interesse aller Internetnutzer und damit zugleich im çffent-
lichen Interesse wahr (BGH, jeweils ebenda). Das ist auf
den Admin-C, der im Interesse eines privaten Domainan-
melders t�tig wird, nicht �bertragbar (so zu Recht nicht nur
Hoeren/Eustergerling, a. a. O., 136, sowie Bettinger,
a. a. O., DE 954, sondern auch Stadler, a. a. O., 524 in Fn. 32,
der eine Stçrerhaftung vor Kenntnis nur f�r offenkundige
Rechtsverletzungen aus Anlass der Registrierung, nicht aber
f�r rechtsverletzende Inhalte bejaht).

(e) Zu beachten ist auch, dass die automatisierte Registrie-
rung von Domains unter Angabe eines Admin-C, der sich
vorab generell gegen�ber einem (k�nftigen) Domaininha-
ber bereit erkl�rt hat, als solcher zu fungieren, ein legiti-
mes Gesch�ftsmodell darstellt (so offenbar OLG D�ssel-
dorf, a. a. O., Rn. 21 in „Juris“), und Personen (Internet-
dienstleister), welche die Dienstleistung des Admin-C an-
bieten, bei Bejahung einer (umfassenden) Pr�fungspflicht
f�r jede neu zu registrierende Domain einen deutlich hç-
heren Aufwand h�tten und hçhere Verg�tungen (im Fall
des OLG M�nchen, ebenda, betrug die Verg�tung 65 J

monatlich) verlangen m�ssten, so dass das Gesch�ftsmo-
dell in bisheriger Form nicht fortgef�hrt werden kçnnte
(f�r die Ber�cksichtigung dieses Umstands auch OLG
D�sseldorf, a. a. O., Rn. 21). Es greift daher zu kurz, wenn
argumentiert wird (etwa OLG Koblenz, a. a. O., Rn. 36 in
„Juris“; LG Hamburg, MMR 2007, 608, 609 und Bettin-
ger, a. a. O., DE 954), die Aufnahme einer Vielzahl haf-
tungsgeneigter T�tigkeiten oder das Interesse an einer
mçglichst aufwandslosen Aus�bung der T�tigkeit als Ad-
min-C kçnne nicht zu einer Haftungsreduzierung f�hren.
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(f) Aufgrund der unter (a) bis (e) dargelegten Umst�nde
sind zwar „proaktive“ Pr�fungspflichten des Admin-C
nicht ganz zu verneinen, zumutbar sind aber lediglich auf
sich aufdr�ngende oder offenkundige Rechtsverletzungen
beschr�nkte proaktive Pr�fungspflichten, wobei f�r die
Offenkundigkeit die bei der DENIC angelegten Maßst�be
nicht „1:1“ heranzuziehen sind. Im �brigen h�lt auch das
OLG Koblenz in der von der Kl�gerin angef�hrten Ent-
scheidung vom 23. 4. 2009 (6 U 730/08 [= K&R 2009,
493 ff.]) eine umfassende Pr�fungspflicht des Admin-C
f�r unzumutbar und bejaht eine solche nur bei Hinzutreten
besonderer Umst�nde (a. a. O., Rn. 27 in „Juris“).

(2) Nach dem zugrunde zu legenden Sachverhalt sind vor-
liegend die Voraussetzungen einer sich aufdr�ngenden
Rechtsverletzung nicht feststellbar:

(a) Sieht man mit der hier vertretenen Ansicht (s. o. (1) (e))
das automatisierte, massenhafte Registrierungsverfahren
verbunden mit der „Vorab-Einwilligung“, sich als Ad-
min-C zur Verf�gung zu stellen, als legitim an, so kann
eine sich aufdr�ngende Rechtsverletzung nicht daraus ab-
geleitet werden, dass die einzelne zu registrierende Do-
main offenkundig rechtsverletzend ist, denn von deren Re-
gistrierung hat der Admin-C zun�chst gar keine Kenntnis.

Vielmehr wird man eine solche nur bejahen kçnnen, wenn
sich ihm derartige Verletzungen aufdr�ngen, sobald er
weiß oder sich ihm aufdr�ngen muss, dass der (k�nftige)
Domaininhaber, dem er sich als Admin-C zur Verf�gung
stellt, rechtsverletzende Domains registrieren wird, etwa
weil er ein rechts- und sittenwidriges Gesch�ftsmodell
verfolgt (z. B. Domaingrabbing), was entweder schon bei
der Erkl�rung der generellen Bereitschaft, sich als Ad-
min-C zur Verf�gung zu stellen, gegeben, sich aber auch
im Nachhinein aus Vorg�ngen, die andere Domains des
Domaininhabers betreffen, ergeben kann. Diese Voraus-
setzungen sind hier nicht erf�llt:

(aa) Der Umstand, dass die G Ltd. eine Vielzahl (mehrere
hundert) Domains h�lt, ist nicht geeignet, eine derartige
Pr�fungsaufforderung zu begr�nden. Insoweit ist zu
ber�cksichtigen – wie bereits oben ausgef�hrt (s. o. 1 b)
bb) –, dass der Domainhandel ein legitimer Gesch�ftsge-
genstand ist und auch die Registrierung einer Vielzahl von
Domains, um sie potentiellen Interessenten zum Kauf oder
zur Nutzung anzubieten, unbedenklich, ja durch Art. 12
und 14 des Grundgesetzes gesch�tzt ist (BGH [K&R
2009, 473 ff. =] GRUR 2009, 685 Tz. 45 ff. – ahd.de).

(bb) Auch die Registrierung von Domains in einem auto-
matisierten Eintragungsverfahren durch die G Ltd. . . . ge-
n�gt f�r sich genommen – auch wenn er dies wusste –
nicht f�r die Annahme, ihm h�tten sich Rechtsverletzun-
gen durch die k�nftig registrierten Domains, f�r die er in-
folge seiner vorab erkl�rten generellen Einwilligung als
Admin-C fungieren w�rde, aufdr�ngen m�ssen. Dies mag
anders sein, wenn – wie vom OLG Koblenz in dem von
der Kl�gerin angef�hrten Urt. v. 23. 4. 2009 (6 U 730/08
[= K&R 2009, 493 ff.]) festgestellt –, der (k�nftige) Ad-
min-C weiß, dass der (k�nftige) Domaininhaber ein Pro-
gramm einsetzt, das gezielt frei gewordene Domains kurz
nach der Freigabe ermittelt und diese automatisch regis-
triert (a. a. O., Rn. 31 in „Juris“), denn in einem solchen
Fall kçnnte man annehmen, dass Domains registriert wer-
den (sollen), die vom Provider des bisherigen Domainin-
habers nur versehentlich freigegeben wurden, um sie dem
Letzteren im Sinne eines „Domaingrabbing“ wieder zum
Kauf anzubieten (so etwa in dem beim Senat gef�hrten Ver-
fahren 2 U 14/09, das andere Parteien betraf). . . .

(cc) Soweit . . . darauf verwiesen wird, der hiesige Beklag-
te sei auch Beklagter im Verfahren 6 U 730/08 [= K&R
2009, 493 ff.] des OLG Koblenz gewesen, und die diesem
Verfahren vorangegangene Abmahnung liege zeitlich vor
der Abmahnung durch die Kl�gerin .. ., �ndert dies nichts,
weil es sich – wie sich aus dem Schriftsatz selbst . . ., aber
auch aus dem von der Kl�gerin als Anlage zum Schriftsatz
vom 9. 9. 2009 vorgelegten vollst�ndigen Urteilstext
ergibt – bei dem damaligen Domaininhaber nicht um die
G Ltd. handelte und sich dem Beklagten deshalb aufgrund
des Koblenzer Verfahrens nicht aufdr�ngen musste, dass
es sich (auch) bei der G Ltd. um eine „Domaingrabbing-
Firma“ handelte. . . .
(b) Auch wenn man eine strengere Ansicht vertritt und mit
der Beklagten eine proaktive Pr�fungspflicht des Ad-
min-C bez�glich der einzelnen zu registrierenden Domain
annimmt, liegen die Voraussetzungen einer Stçrerhaftung
nicht vor, da diese dann aufgrund der oben (unter (1)) auf-
gef�hrten �berlegungen nur f�r offenkundige Rechtsver-
letzungen best�nde. Die Registrierung einer Domain
„www...-haarkosmetik.de“ stellt in diesem Sinne keine
(Namens-)Rechtsverletzung dar, die f�r einen Admin-C
wie den Beklagten offenkundig gewesen w�re.
Das Unternehmen der Kl�gerin mag zwar in Fachkreisen
bekannt sein, doch stellt „X Haar-Kosmetik“ keine be-
kannte Marke bzw. ein bekanntes Unternehmenskennzei-
chen i. S. der §§ 14 Abs. 2 Nr. 3, 15 Abs. 3 MarkenG dar.
Dem Domainnamen „www...-haarkosmetik.de“ sieht man
eine Namensverletzung auch nicht ohne weiteres an;
denkbar w�re etwa auch, dass die Domain (beschreibend)
„Haarkosmetik aus Basel“ meint. Ohne entsprechenden
Anlass muss der Admin-C auch nicht – wie die Kl�gerin
meint – den zu registrierenden Domainnamen bei „goo-
gle“ eingeben, um dann auf die Kl�gerin zu stoßen und
hieraus auf eine Namensrechtsverletzung zu schließen.
Derartige Recherchepflichten sind dem Admin-C entge-
gen der Auffassung der Kl�gerin nicht zumutbar. . . . Streit-
wert des Berufungsverfahrens: 1379,80 J.

Hinweis der Redaktion:

Das Verfahren wird beim BGH unter dem Az. I ZR
150/09 gef�hrt.

Kein Anspruch auf Speicherung
von Verbindungsdaten auf Zuruf
OLG Frankfurt a. M., Beschluss vom 12. 11. 2009 –
11 W 41/09
Vorinstanz: LG Frankfurt a. M., 27. 5. 2009 – 2/6 O 246/09

§ 280 BGB; § 113 TKG; §§ 19 a, 101 UrhG

Die Antragstellerin kann von der Antragsgegnerin
nicht verlangen, dass sie immer dann die Lçschung be-
stimmter Verbindungsdaten bei Beendigung einer In-
ternetverbindung unterl�sst, wenn ihr die Antragstel-
lerin vor dem Ende der Internetverbindung tats�chli-
che Umst�nde mitgeteilt hat, wonach �ber die Inter-
netanschl�sse, denen die IP-Adressen zugewiesen wa-
ren, das streitgegenst�ndliche Tontr�geralbum �ber
ein Filesharingsystem widerrechtlich çffentlich zu-
g�nglich gemacht wird. (Leitsatz der Redaktion)
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